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LANDESSCHULRAT FÜR KÄRNTEN 
1O.-OKTOBER-STRASSE 24· 9010 KLAGENFURT 

Landes s chulrat für Kärnten ' Postfach 607 . 9010 Kl agenfurt 

Präsidium des Nationalrates 
Dr. Karl Renner Ring 3 
1017 Wien 

Zahl Sachbearbeiter 

1816/98 Dr. Knopf 

Betreff 

Entwürfe von Novellen zum Schulorgani
sationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, 
zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz; 
Begutachtungsverfahren 

Telefon 0 46 3/ 58 12 

Durchwahl 308 
Datum 

09.03.1998 
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Aufgrund des Erlasses des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten vom 
2. 2. 1998, Zl. 12.690/3-IIIIN98, mit dem Entwürfe von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, 
zum Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum Pflichtschulerhaltungs-Grund
satzgesetz zur Begutachtung übermittelt wurden, werden in der Anlage 25 Ausfertigungen der 
Stellungnahme übermittelt. 

Beilage 

Der Amtsfuhrende Präsident: 
Mag. Glas 
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LANDESSCHULRAT FUR KARNTEN 
1O.-0KTOBER-STRASSE 24 ·9010 KLAGENFURT 

Landes s chulrat für Kärnten ' Postfach 607 . 9010 Klagen furt 

Bundesministerium für Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Zahl Sachbearbeiter 

1816/98 Dr. Knopf 

Betreff 

Entwürfe von Novellen zum Schulorgani
sationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, 
zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz; 
Begutachtungsverfahren 

Telefon 0 46 3/ 58 12 

Durchwahl 308 
Datum 

09.03.1998 

Zu den mit do. Erlaß vom 2. 2. 1998, Zl. 12.690/3-IIVA/2/98, übermittelten von Novellen zum 
Schulorganisationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum 
Pflichtschulerhaltungsgrundsatzgesetz, nimmt der Landesschulrat fur Kärnten mit Verfugung seines 
Amtsführenden Präsidenten (§ 7 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBI. Nr. 240/1962) 
wie folgt Stellung: 

1. Zum Entwurf einer Novelle zum Schulorganisationsgesetz 

a) Die vorgesehenen Änderungen zur Schuleingangsphase werden begrüßt. 

b) Während im § 15 Abs. 2 gemäß Z. 8 des Entwurfes der Begriff "Leistungsgruppen" durch 
den Begriff "Leistungsniveaus" ersetzt werden soll, fehlt eine entsprechende Änderung im 
§ 28 Abs. 2. 

Der Landesschulrat fur Kärnten stellt daher den Antrag, nach Z. 13 des Entwurfes der 
Novelle zum Schulorganisationsgesetz folgende Z. 13a neu einzufugen: 

13a. Im § 28 Abs. 2 tritt an die Stelle des Wortes "Leistungsgruppen" das Wort 
"Leistungsniveau" . 

2. Zum Entwurf einer Novelle zum Schulunterrichtsgesetz 

a) Zu Z. 2: 
Es wird der Variante 1 der Vorzug gegeben. 

b) Zu Z. 8: 
Im § 31 c Abs. 3 fehlt die Polytechnische Schule. Es soll daher nach den Worten "Eine 
Konferenz der Lehrer, die an der betreffenden Hauptschule" die Worte "oder an der betref
fenden Polytechnischen Schule" eingefügt werden. 
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3. Zum Entwurf einer Novelle zum Pflichtschulerhaltungsgrundsatzgesetz 

Im § 13 Abs. 2 wurde festgelegt, daß der Schulsprengel fur Haupt- und Sonderschulen in einen 
Pflicht sprengel und in einen Berechtigungssprengel geteilt werden kann. Der Landeschulrat fur 
Kärnten ist der Ansicht, daß auch fur Polytechnische Schulen Berechtigungssprengel vorgese
henen werden sollen, da nicht alle Standorte alle differenzierten Fachbereiche anbieten können. 
Der Landesschulrat fur Kärnten stellt daher den Antrag, den § 13 wie folgt zu ändern: 

a) Im § 13 Abs. 2 soll nach den Worten "Der Schulsprengel kann fur Haupt- und Sonder
schulen" die Worte "sowie fur Polytechnische Schulen" eingefugt werden. 

b) Im § 13 Abs. 3 soll der erste Halbsatz wie folgt geändert werden: 
" Die Schulsprengel der Volksschulen, sowie zumindest die Berechtigungssprengel der 
Hauptschulen und Polytechnischen Schulen sowie der einzelnen Arten der Sonderschu
len,". 

Der Amtsfuhrende Präsident: 
Mag. Glas 
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